
Beschluss: 
Der Rat beschließt, seinen Beschluss zu Ziffer 4 der Vorlage-Nr. 390/2014-9, TOP 57 der 
Ratssitzung am 02.07.2014 aufzuheben.  
Der Beschluss lautete: 
„Der Bürgermeister wird beauftragt, die Arbeiten nicht auszuführen, die sich ausschließlich auf 
die Einbahnstraße beziehen, die nach erfolgter Neuplanung wieder zurückgebaut werden 
müssten. Die bereits begonnenen Kanalbaumaßnahmen sollen weiter geführt werden, 
unabhängig von der endgültigen späteren Oberflächengestaltung.“ 
 


